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Vorbemerkung

Alle Schulen in Hamburg verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen schulischen Hygi-
eneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem 
Infektionsschutzgesetz geregelt sind. Der vorliegende Mus-
ter-Corona-Hygieneplan basiert auf den Vorgaben des 
Infektionsschutzgesetzes und auf der Verordnung zur Ein-
dämmung der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-COV-2 
in der Freien und Hansestadt Hamburg. Er enthält Anga-
ben über die zu treffenden technischen, organisatorischen 
und ggf. erforderlichen individuellen Maßnahmen zum 
Arbeitsschutz und ist von allen Hamburger Schulen ent-
sprechend ihrer schulischen Gegebenheiten zu operationa-
lisieren. Die Schule muss einen eigenen Hygieneplan nur 
dann und soweit aufstellen, als sie wegen räumlichen oder 
personeller Besonderheiten von diesem Musterhygieneplan 
abweichen muss.

Dieser Plan gilt ab dem 1. Oktober 2021 bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Behörde für Schule und Berufsbildung in 
Abstimmung mit der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Sozi-
ales, Familie und Integration die Vorgaben an die allge-
meine Entwicklung der Corona-Pandemie anpasst. Die 
aufgenommenen Neuregelungen zur Aufhebung der Kohor-
tentrennung in den Jahrgangsstufen VSK bis 4 der Grund-
schulen und der Grundschulabteilungen der speziellen 
Sonderschulen sowie der ReBBZ im Außenbereich und in 
Vertretungssituationen treten zum 18.10.2021 in Kraft.

Regelungen zum Einsatz des schulischen Personals und 
der Verwaltungsangestellten in Schulbüros mit höherem 
Risiko sind nicht Teil dieses Muster-Corona-Hygieneplans. 
Beachten Sie hierzu die Anlage 5 des Schreibens der Amts-
leitung vom 3. August 2020.

Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen 
gehen bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen mit 
gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die 
Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst neh-
men und umsetzen. Alle Beschäftigten der Schulen, alle 

Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren regelmäßig 
an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus 
gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheits-
ämter bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten. Über die 
Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen 
und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten auf jeweils 
geeignete Weise zu unterrichten.

Zuständig: Schulleitung

1.  Anordnung der sofortigen Vollziehung aller Regelun-
gen

Die sofortige Vollziehung der im Muster-Corona-Hygi-
eneplan enthaltenen Regelungen und Pflichten wird 
hiermit angeordnet. Die im Muster-Corona-Hygiene-
plan enthaltenen Regelungen und Pflichten dienen 
dem Schutz individueller Rechtsgüter von höchstem 
Rang, insbesondere von Leben und Gesundheit aller 
schulischen Beteiligten. Weiterhin sind sie unerläss-
lich, um den Schulbetrieb zu gewährleisten, und die-
nen damit der Aufrechterhaltung einer staatlichen Auf-
gabe von überragender Bedeutung für das Gemeinwe-
sen. Gegenläufige Interessen einzelner Betroffener 
müssen angesichts der nach wie vor hohen Gefahren 
für Leib und Leben sowie angesichts des Interesses an 
der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbe-
triebs zurückstehen.

1.  Durchführung des Schulbetriebs im Schuljahr 2021/22

Die Monate des ausgesetzten Regelschulbetriebes 
waren für die Familien sowie die Kinder und Jugendli-
chen mit großen Belastungen verbunden. Das Lernen 
zu Hause unterscheidet sich erheblich vom Lernen in 
der Schule. Führende Virologen und Wissenschaftler 
weisen zudem darauf hin, dass Kinder und Jugendliche 
auch in ihrer sozialen und psychischen Entwicklung 
Schaden nehmen können, wenn sie sich nicht regelmä-
ßig mit Gleichaltrigen austauschen können und von 
ausgebildeten Pädagogen in ihrer Entwicklung geför-
dert werden. Für alle Kinder und Jugendlichen gilt 
unabhängig von ihren Lebensverhältnissen, dass 
Schule als Ort des Lernens und des sozialen Miteinan-
ders eine besondere Bedeutung für Bildung und Ent-
wicklung hat.

Im August 2021 sind die Schulen aller Schulformen 
über alle Jahrgänge im vollen Präsenzunterricht nach 
Stundentafel gestartet. Die vergangenen Monate haben 
gezeigt, dass sich das Infektionsgeschehen rasch 
beschleunigen und das Virus durch Mutationen gefähr-
licher werden kann. Die Beibehaltung der Hygiene-
maßnahmen ist deshalb unverändert erforderlich.

Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht zu 
befreien, wird ab dem 18.10.2021 nur noch in einzelnen 
Ausnahmefällen aus nachgewiesenen gesundheitlich 
zwingenden Gründen geboten sein, siehe auch Kap. 4. 
Diese Schülerinnen und Schüler werden von der Schule 
nach den vorhandenen personellen Ressourcen mit 
Angeboten des Distanzunterrichts versorgt. Für Reise-
rückkehrerinnen und Reiserückkehrer gelten die Rege-
lungen aus Kap. 13.   

Zuständig: Schulleitung

1.1.  Verpflichtende Schnelltests für Laien bei allen an der 
Schule tätigen Personen

Nach § 23 Abs. 1b HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO 
gilt ab dem 18.09.2021: Andere Personen als Schülerin-
nen und Schüler dürfen das Schulgelände nur betreten 
bzw. dort verbleiben, wenn sie einen negativen Corona-
virus-Testnachweis (§ 10 h HmbSARS-CoV-2-Eindäm-
mungsVO), einen Coronavirus-Impfnachweis oder 
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einen Genesennachweis vorlegen. Diese Regelungen 
gilt insbesondere für das pädagogische Personal ebenso 
wie das Verwaltungspersonal an Schulen, für das Perso-
nal externer Dienstleister (z. B. Catering- oder Reini-
gungsunternehmen), für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Trägern der Freien Kinder- und 
Jugendhilfe) sowie auch für ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer. Auf den jeweiligen Beschäftigungsstatus 
(angestellt, selbständig, ehrenamtlich usw.) kommt es 
hierbei nicht an.

Die Testpflicht umfasst mindestens zwei verpflich-
tende Tests in jeder Kalenderwoche. Ein dritter Test 
wird angeboten und ausdrücklich empfohlen.

Ausgenommen sind Sorgeberechtigte der Schülerinnen 
und Schüler, weiter die Polizei, die Rettungsdienste, 
die Feuerwehr, der Katastrophenschutz sowie Bediens-
tete des zuständigen Bezirksamts. Ausgenommen sind 
darüber hinaus Personen, die sich nur temporär auf 
dem Schulgelände befinden und keinen direkten Kon-
takt zu den Schülerinnen und Schülern haben oder 
wenn sie sich außerhalb der Unterrichtszeit auf dem 
Schulgelände befinden wie u. a. Handwerker, Land-
schaftsgärtner, Personen, die auf abgeschlossenen schu-
lischen Baustellen tätig sind sowie Mitglieder von 
Sportvereinen.

Bei einem positiven Schnelltestergebnis gelten die Mel-
deverpflichtungen aus Kap. 15.

1.2.  Verpflichtende Schnelltest für Laien bei Schülerinnen 
und Schülern

Schülerinnen und Schüler, die Präsenzangebote an der 
Schule wahrnehmen, dies schließt die von der Schule 
für verpflichtend erklärte Anwesenheit wie der bei 
Klausuren ein, werden nur zugelassen, wenn sie

– zuvor am selben Tage unter Aufsicht der Schule 
einen Selbsttest mit negativem Ergebnis oder im 
Rahmen eines Pilotversuchs einen PCR-Lolli-Test 
selbst durchgeführt haben,

– einen Antigen-Schnelltest gemäß § 10 d Hmb SARS-
CoV-2-EindämmungsVO bei einem zugelassenen 
Testzentrum durchführen und ein negatives Ergeb-
nis bestätigt bekommen haben, das nicht älter als 24 
Stunden ist oder

– einen PCR Test vorlegen, der § 10 d HmbSARS- 
CoV-2-EindämmungsVO entspricht und nicht älter 
ist als 48 Stunden.

Dies gilt nicht für Schülerinnen und Schüler der Vor-
schulklassen, bei ihnen ist die Teilnahme freiwillig. 
Verweigern Schülerinnen und Schüler eine Selbsttes-
tung, werden sie zu schulischen Präsenzangeboten 
nicht zugelassen und müssen das Schulgelände verlas-
sen.

Die Testpflicht umfasst mindestens zwei verpflich-
tende Tests in jeder Kalenderwoche. Schülerinnen und 
Schüler testen sich beispielsweise am Montag und am 
Mittwoch oder am Dienstag und am Donnerstag. Der 
Test sollte jeweils zu Beginn des Schultages durchge-
führt werden. Dies gilt nicht für geimpfte und genesene 
Personen im Sinne der COVID-19 Schutzmaßnah-
men-Ausnahmenverordnung, siehe auch Kap. 1.3.

Zur Vermeidung von Quarantäneanordnungen bei 
unklaren Kontakt- oder Hygienesituationen kann in 
Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt für 
die betroffene Lerngruppe/Klasse die Testfrequenz auf 
dreimal pro Woche für den Zeitraum von zehn Tagen 
erhöht werden.

Bei einem positiven Schnelltestergebnis gelten die Mel-
deverpflichtungen aus Kap. 15 sowie die Dokumentati-
onspflichten aus Kap. 14. Darüber hinaus ist keine 
personenbezogene Dokumentation der durchgeführten 
und negativ ausgefallenen Schnelltests durch die Schu-
len notwendig. Zu Monitoringzwecken ist allein der 
zahlenmäßige Verbrauch der Schnelltests zu erfassen 
und der BSB auf Abfrage zu melden.

Schülerinnen und Schüler, die einer Gruppe angehö-
ren, für die eine positiver PCR-Pooltest vorliegt, dürfen 
die Schule erst wieder betreten, nachdem das infizierte 
Kind (oder auch mehrere infizierte Kinder) des Pools 
ermittelt sind und die Gesundheitsämter die Kontakt-
personen dieser positiv getesteten Kinder ermittelt. 
Erst wenn diese Ermittlung abgeschlossen ist, können 
negative getestet Kinder, die keinen engen Kontakt zu 
den infizierten Kindern hatten, wieder die Schule 
besuchen.

1.3.  Ausnahmen von der Testpflicht

Vollständig Geimpfte oder Genesene sind nach 
Beschlusslage auf Bundesebene künftig getesteten Per-
sonen gleichgestellt. Für vollständig Geimpfte oder 
Genesene gelten daher die Kontaktbeschränkungen für 
private Zusammenkünfte nicht mehr, ebenso keine 
Testpflichten im beruflichen oder privaten Kontext 
bspw. beim Einkaufen oder beim Friseur. Auch die 
Pflicht, sich zweimal in der Woche für den Präsenzun-
terricht testen zu lassen, gilt für diese Gruppe nicht 
mehr.

Als vollständig geimpft gelten alle Personen erst ab 
dem 15. Tag nach der zweiten Corona-Schutzimpfung 
mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff. Geimpfte 
müssen einen entsprechenden Nachweis vorlegen kön-
nen. Bei Geimpften ist das der Impfausweis oder eine 
Impfbescheinigung in deutscher, englischer, französi-
scher, italienischer oder spanischer Sprache als Papier-
dokument oder in digitaler Form (§ 2 Abs. 5 Hmb-
SARS-CoV-2-EindämmungsVO i.V.m. § 2 COVID-19- 
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung).

Als Genesene gelten alle Personen, die eine Corona-In-
fektion überstanden haben, die mindestens 28 Tage 
sowie maximal sechs Monate zurückliegt, oder die nach 
der zurückliegenden Infektion mindestens eine Coro-
na-Schutzimpfung erhalten haben. Bei Genesenen ist 
ein Genesenen-Nachweis erforderlich. Hierbei handelt 
es sich um eine Bescheinigung, dass eine Infektion mit 
dem Coronavirus auf Grundlage eines PCR-Tests fest-
gestellt worden ist.

Schulleitungen können von der Einhaltung der Test-
pflicht bei Schülerinnen und Schülern dann Abstand 
nehmen, wenn sie eine besondere persönliche Härte 
bedeutet. Eine solche Härte liegt vor, wenn die gefor-
derte Handlung, wie die Durchführung eines Selbst-
tests, für den Schüler oder die Schülerin beispielsweise 
aufgrund eines sonderpädagogischen Förderbedarfs 
mit besonderen Beeinträchtigungen verbunden ist.

2.  Abstands- und Kontaktregeln

2.1.  Abstands- und Kontaktregeln für Schülerinnen und 
Schüler

Schülerinnen und Schüler sollen angehalten werden, 
nach Möglichkeit Abstand zu wahren. Insbesondere ist 
darauf zu achten, dass unmittelbare körperliche Kon-
taktaufnahmen (z. B. Umarmungen, Händeschütteln, 
körperbetonte Sportaktivitäten in der Pause u. a.) 
soweit wie möglich vermieden werden.
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Die Rechtsverordnung formuliert dies so:

„Beim Aufenthalt von Schülerinnen und Schüler auf 
dem Schulgelände, während des Unterrichtes und bei 
der Betreuung von Schülerinnen und Schülern sowie 
bei schulischen Veranstaltungen mit Schülerinnen und 
Schülern an anderen Orten soll auf die Wahrung des 
Abstandsgebots hingewirkt werden, soweit dies mit der 
Erfüllung der erzieherischen und didaktischen Auf-
gabe vereinbar ist und die räumlichen Verhältnisse dies 
zulassen“ (§ 23 Absatz 1 Satz 2 HmbSARS-CoV-2-Ein-
dämmungsVO).

Das allgemeine Abstandsgebot wird zur Sicherstellung 
des Unterrichts in Bezug auf das Lernen im Schulun-
terricht eingeschränkt. Schülerinnen und Schüler sol-
len deswegen ganz überwiegend in ihrer Klasse lernen. 
Um eine sinnvolle Unterrichtsgestaltung zu ermögli-
chen, ist das Abstandsgebot zwischen den Schülerin-
nen und Schülern im Unterricht in der Klasse sowie 
allen Lern-, Förder- und Ganztagsangeboten aufgeho-
ben.

Schülerinnen und Schüler können in besonderen Fäl-
len – beispielsweise in Wahlpflichtkursen, Arbeitsge-
meinschaften oder Oberstufenkursen – auch in weite-
ren Lerngruppen lernen, selbst wenn sie dann mit 
anderen Schülerinnen und Schülern in Kontakt kom-
men. Dabei soll grundsätzlich darauf geachtet werden, 
dass nur Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangs-
stufe (Kohorte) in den verschiedenen Lerngruppen 
zusammen lernen. In besonderen Ausnahmefällen kön-
nen auch Lerngruppen aus Schülerinnen und Schülern 
mehrerer Kohorten gebildet werden. Diese sind mit 
der Schulaufsicht abzustimmen.

Ab dem 18.10.2021 wird die Kohortenregelung für den 
Außenbereich für die Jahrgangsstufen VSK bis 4 an 
den Grundschulen und an den Grundschulabteilungen 
der speziellen Sonderschulen sowie der ReBBZ aufge-
hoben. Ebenfalls aufgehoben wird für die genannten 
Jahrgangsstufen die Kohortenregelung im Falle des 
Vertretungsunterrichts.

Auch im Ganztag gilt, dass Schülerinnen und Schüler 
aus einem Jahrgang bzw. einer Kohorte untereinander 
keinen Abstand einhalten müssen. Schülerinnen und 
Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen bzw. ver-
schiedenen Kohorten dagegen den Abstand wahren. 
Zur Ausnahme für den Außenbereich bzw. den Vertre-
tungsunterricht in den Jahrgangsstufen VSK bis 4 s.o.

Im Regelfall gilt wie beschrieben die entsprechende 
Jahrgangsstufe als Kohorte. Schulen können jedoch in 
besonderen Fällen andere Kohorten bilden. Ausnah-
men sind zulässig für Schulen mit jahrgangsübergrei-
fendem Lernen oder für sehr kleine, einzügige Grund-
schulen. Werden andere Kohorten als die Jahrgangs-
stufe gebildet, dürfen in diesem besonderen Fall die 
neuen Kohorten jeweils maximal 120 Schülerinnen 
und Schüler nicht überschreiten. Über diese und ggf. 
weitere Ausnahmen entscheidet die jeweilige Schulauf-
sicht.

Gleichwohl gilt, dass die Zahl der Kontakte zu anderen 
Schülerinnen und Schülern möglichst niedrig sein soll.

Nach sorgfältiger Abwägung kann in besonderen und 
begründeten Einzelfällen das Kohortenprinzip durch-
brochen werden. Die Abweichung des Kohortenprin-
zips ist von der Schulaufsicht zu genehmigen und von 
der Schule zu dokumentieren. Alternativ müssen die 
Schülerinnen und Schüler einer solchen gemischten 
Lerngruppe untereinander den Mindestabstand von 
1,50 Metern einhalten. An GBS-Standorten gilt, dass 

die kohortenübergreifende Betreuung in den Randzei-
ten der Schulaufsicht anzuzeigen ist. Dies gilt nicht für 
Betreuungsangebote im Freien in den Jahrgangsstufen 
VSK bis 4 oder bei Vertretungssituationen, s.o.

Außerhalb der Unterrichts- und Ganztagsangebote, 
zum Beispiel in den Pausen, auf den Wegen und beim 
Mittagessen sollte im Sinne der Verordnung zur Ein-
dämmung der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-
COV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg darauf 
hingewirkt werden, dass das Abstandsgebot eingehal-
ten wird. Gleichwohl müssen die Schülerinnen und 
Schüler einer Jahrgangsstufe in den allgemeinbilden-
den Schulen untereinander den Mindestabstand nicht 
zwingend einhalten.

Zuständig: Schulleitung, pädagogisches Personal

2.2. Abstands- und Kontaktregeln für das schulische Perso-
nal

Das schulische Personal muss untereinander das 
Abstandsgebot einhalten, beispielsweise in Konferen-
zen, im Lehrerzimmer, im Schulbüro und bei Kontak-
ten mit Eltern. Auf Abstand ist insbesondere in den 
Schulbüros, im Lehrerzimmer und in Teeküchen zu 
achten.

Lehrkräfte und andere pädagogische Kräfte agieren 
grundsätzlich jahrgangs- bzw. kohortenübergreifend 
und können daher in verschiedenen Lerngruppen ein-
gesetzt werden. Im Unterricht sollten Lehrkräfte und 
andere pädagogische Kräfte nach Möglichkeit den 
Abstand zu den Schülerinnen und Schülern einhalten. 
Hier ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern jedoch 
nicht zwingend erforderlich. Da die COVID-19-Er-
krankung von der Dosis der Viren abhängt, ist es wich-
tig, dass entsprechende Kontakte mit geringerem 
Abstand als 1,50 Metern in ihrer zeitlichen Dauer 
beschränkt werden. Als hoch gilt die Wahrscheinlich-
keit einer Infektion mit dem Coronavirus nach dem 
Robert-Koch-Institut dann, wenn eine Person in 
„kumulativ mindestens 10-minütigem Gesichts- („face-
to-face“) Kontakt z. B. im Rahmen eines Gesprächs“ zu 
einem an COVID-19-Erkrankten stand.

In einer besonderen Situation befinden sich Lehrkräfte 
und weitere Personen, die nicht nur kohorten-, sondern 
auch schulübergreifend eingesetzt werden müssen, z. B. 
Studienleiterinnen und -leiter oder Lehrkräfte der För-
derzentren. Es ist im Hygieneplan der Schulen darauf 
zu achten, dass die von dieser Gruppe ausgehende 
Infektionsgefahr für andere Personen durch Einhalten 
geeigneter Schutzmaßnahmen minimiert wird. Zudem 
muss der Einsatz dokumentiert sein, um im Infektions-
fall Kontakte nachverfolgen zu können (zur Dokumen-
tation siehe auch Kap. 14).

Zuständig: Schulleitung

2.3. Maßnahmen zur Sicherstellung der Abstandregeln

Trotz der modifizierten Abstandsregeln soll der Schul-
alltag so organisiert werden, dass die Zahl der Kontakte 
zwischen Schülerinnen und Schülern zahlenmäßig auf 
ein niedriges Niveau und in regelmäßig auf die Jahr-
gangsstufe (Kohorte) beschränkt bleibt.

Die Schulen sorgen durch eine entsprechende Kom-
munikation dafür, dass die Abstands- und Hygienere-
geln allen Personen an der Schule bekannt sind. Sie 
sichern die Einhaltung der Abstandsregeln, indem sie 
mit den Schülerinnen und Schülern diese Regeln ler-
nen und einüben. In ihrem schuleigenen Hygieneplan 
beschreiben die Schulen Maßnahmen, mit denen sie 
die Einhaltung der Regeln sicherstellen.
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In jedem Fall stellen die Schulen durch entsprechende 
Wegekonzepte, durch feste Aufenthaltsbereiche auf 
den Pausen- und Schulhöfen und durch weitere Rege-
lungen für die Pausen und das Mittagessen sicher, dass 
die Zahl der Kontakte zwischen Schülerinnen und 
Schülern auf ein niedriges Niveau und auf die Jahr-
gangsstufe (Kohorte) beschränkt bleibt und die 
Abstände eingehalten werden.

Darüber hinaus können Schulen beispielsweise dort, 
wo es möglich ist, versetzte Anfangs- und Pausenzeiten 
festlegen. Die Entscheidung darüber trifft die Schule 
unter Abwägung ihrer organisatorischen Möglichkei-
ten. Voraussetzung ist, dass der Präsenzunterricht nach 
Stundentafel durch diese Maßnahme nicht einge-
schränkt wird.

Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf veränderte 
Pausensituationen und die neuen Verhaltens- und 
Hygieneregelungen angepasst werden (geöffnete Fens-
ter, körperliche Auseinandersetzungen zwischen Schü-
lerinnen und Schülern, „tote“ Ecken im Schulgelände).

Zuständig: Schulleitung und schulisches Personal

3. Das Tragen von medizinischen Masken

Durch das Tragen von medizinischen Masken werden 
Tröpfchen, die z. B. beim Sprechen, Husten oder Nie-
sen ausgestoßen werden, abgefangen. Als Standard gilt 
dabei die sog. OP-Maske, das Tragen von CPA, KN 95, 
FFP 2 ist freiwillig. Das Risiko, eine andere Person 
durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, wird 
so deutlich verringert (Fremdschutz).

Alle Personen müssen an den Schulen bis auf weiteres 
eine medizinische Maske tragen („Maskenpflicht“). 
Die Maskenpflicht gilt insbesondere während der 
Unterrichts- und Ganztagsangebote, in den Fluren 
sowie auf den Zuwegungen. Von dieser grundsätzli-
chen Regelung gibt es folgende Ausnahmen:

1.  Ausgenommen von der Maskenpflicht sind die 
Schülerinnen und Schüler der Vorschulklassen, bei 
ihnen ist das Tragen einer Maske ist freiwillig.

2.  Ausgenommen von der Maskenpflicht ist das schu-
lische Personal in der Zeit, in der es in einem Büro 
an einem festen Arbeitsplatz arbeitet und zusätzlich 
untereinander den Mindestabstand einhält. Das gilt 
beispielsweise für das Schulsekretariat oder das 
Lehrerzimmer, aber auch für Elterngespräche, 
Elternabende und Schulkonferenzen in geeigneten 
Schulräumen (siehe auch Kap. 2.2). Für Personen, 
die sich alleine in einem Raum aufhalten, besteht 
keine Maskenpflicht.

3.  Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Schüle-
rinnen und Schüler, die an einem festen Platz in der 
Schulkantine oder einem Klassenraum das Essen 
einnehmen (zur Mittagessenversorgung siehe auch 
Kap. 8).

4.  Eine Befreiung einzelner Schülerinnen und Schüler 
oder Beschäftigter von der Maskenpflicht kann die 
Schulleitung nur auf der Grundlage eines aktuellen 
qualifizierten ärztlichen Attestes erteilen. Dabei 
genügt es nicht, wenn ein Arzt attestiert, die oder 
der Betroffene sei „aus gesundheitlichen Gründen“ 
nicht in der Lage, eine Maske zu tragen. Vielmehr 
muss sich aus dem Attest nachvollziehbar ergeben, 
welche gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf-
grund der Verpflichtung zum Tragen einer medizi-
nischen Maske in der Schule zu erwarten sind. Das 
Attest muss die diagnostizierte Erkrankung, auf-
grund derer mit gesundheitlichen Beeinträchtigun-

gen beim Tragen der Maske zu rechnen ist, klar 
ausweisen. Ein qualifiziertes Attest muss darüber 
hinaus zweifelsfrei erkennen lassen, dass

– ein zugelassene Ärztin bzw. ein zugelassener Arzt

– im Rahmen einer persönlichen Untersuchung 
der Patientin/des Patienten

– ein ordnungsgemäßes Attest (Name Patient, 
Stempel Praxis, Datum etc.)

 erstellt hat. Entspricht ein Attest den o.g. Vorgaben, 
so ist es zu akzeptieren und durch die Schulleitung 
mit der oder dem Betroffenen abzustimmen, wie 
eine Teilnahme am Unterricht bzw. ein Einsatz an 
Schule erfolgen kann, ohne dass von ihr bzw. ihm 
eine Ansteckungsgefahr ausgeht.

5.  Ausgenommen von der Maskenpflicht ist ferner der 
Aufenthalt im Freien. Voraussetzung dafür ist, dass 
– mit Ausnahme der Jahrgangsstufen VSK bis 4 an 
den Grundschulen sowie den Grundschulabteilun-
gen der speziellen Sonderschulen und der ReBBZ – 
die Schülerinnen und Schüler weiterhin nach Jahr-
gangsstufen (bzw. sogenannten Kohorten) getrennt 
sind und insbesondere die Schulbeschäftigten da -
rauf achten, dass sie selbst den Mindestabstand 
gegenüber Schülerinnen und Schülern sowie ande-
ren Schulbeschäftigten einhalten.

6.  Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten für den 
Theater- und Musikunterricht. Hier soll die Maske 
abgenommen werden, wenn ein Mindestabstand 
von 2,5 Metern eingehalten werden kann.

7.  Die Vorgaben für den Sportunterricht orientieren 
sich an denen für den Vereinssport. Danach gilt für 
den Sport in geschlossenen Räumen keine Masken-
pflicht, hier soll die Maske abgenommen werden. 
Dies gilt auch bei Sportarten mit Positionsverände-
rungen, wie z. B. dem Mannschaftssport, bei denen 
kein Abstand von 2,5 Metern eingehalten werden 
kann. Bei Sportarten mit festen Positionen, z. B. an 
fest installierten Sportgeräten ist der Abstand von 
2,5 Metern einzuhalten. Im Übrigen siehe Kap. 7.

8.  Schülerinnen und Schülern dürfen in allen Prüfun-
gen, Präsentationen und Klausuren dann die Maske 
abnehmen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 
Metern eingehalten werden kann.

9.  Eine Ausnahme für das schulische Personal von der 
Maskenpflicht bezieht sich auf Unterrichtsphasen 
insbesondere in der Grundschule, die dem Spra-
cherwerb oder dem Lese-Schreiblernprozess die-
nen. Hier ist das temporäre Ablegen der Maske 
möglich, wenn der Abstand von 1,5 Metern zu allen 
Schülerinnen und Schülern gewahrt wird und alle 
weiteren Hygienemaßnahmen, insbesondere das 
Lüften, eingehalten werden. Eine Plexiglasscheibe 
am Pult kann darüber hinaus zusätzlichen Schutz 
bieten.

Die Schule weist alle Beteiligten, insbesondere die Sor-
geberechtigten sowie die Schülerinnen und Schüler, 
auf die Maskenpflicht hin und erklärt die Regeln für 
das Tragen auf dem Schulgelände. Wichtig sind ent-
sprechende Hinweistafeln oder -plakate an den Schul-
eingängen.

Die Schule achtet darauf, dass die Schülerinnen und 
Schüler, die schulischen Beschäftigten sowie alle weite-
ren Personen die Regeln an den Schulen einhalten. 
Werden die Regeln nicht eingehalten, ergreift die 
Schule zur Durchsetzung der Regeln die entsprechen-
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den Maßnahmen wie bei anderen Disziplinverstößen 
auch.

Jede Schule hat von der Schulbehörde sog. OP-Masken, 
Corona-Pandemie-Atemschutzmasken (CPA), KN 
95-Masken sowie bei besonderem Bedarf FFP 2-Mas-
ken erhalten. Die Beschäftigten sind verpflichtet, als 
Standard eine sog. OP-Maske zu tragen. Das Tragen 
einer CPA, KN 95-Maske oder FFP 2-Maske ist freiwil-
lig.

Schulexterne sowie Eltern tragen während der Schul-
zeit im Schulgebäude grundsätzlich eine medizinische 
Maske (zum Zugang schulfremder Personen siehe auch 
Kap. 12).

4. Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit erhöh-
tem Risiko

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt ohne Ein-
schränkung die Schulpflicht.

Bei Schülerinnen und Schülern, die unter Vorerkran-
kungen mit besonderer Risikolage leiden, sind beson-
dere Schutzmaßnahmen zu treffen. Dieses gilt auch für 
gesunde Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher 
Gemeinschaft mit Personen mit besonderen Gesund-
heitsrisiken leben. Die besondere Gefährdung ist durch 
ein qualifiziertes ärztliches Attest oder einen Trans-
plantationsausweis nachzuweisen. Hinsichtlich der 
Inhalte des qualifizierten Attests wird auf die unter 
Ziffer 3.4 genannten Anforderung verwiesen. Schutz-
maßnahmen können z. B. das Tragen einer FFP-2-
Maske, die gesonderte Platzierung im Klassenraum, 
Einsatz von Plexiglaswänden, Ausschluss von Grup-
penarbeiten, abweichende Pausenzeiten und ähnliches 
sein.

Sollte ein Attest aus Sicht der Schulleitung die o. g. 
Bedingungen nicht eindeutig erfüllen und beispiels-
weise als Grund für die Entschuldigung nur das Alter 
eines Elternteils angegeben sein, sollte den Erziehungs-
berechtigten mitgeteilt werden, dass das Attest nicht 
eindeutig im Sinne der Vorgaben und durch ärztliches 
Attest zu spezifizieren ist. Sollte es zu keiner einver-
nehmlichen Lösung kommen, kann über die regionale 
Schulaufsicht Kontakt zur Rechtsabteilung der BSB 
aufgenommen werden, die dann im weiteren Verfahren 
berät.

Liegt nach Eindruck der Schule eine besondere Belas-
tungssituation in der Familie vor, die ggf. durch Ängste 
noch verstärkt wird und sich auch darin ausdrückt, 
dass Sorgeberechtigte ihre Kinder zu Hause behalten 
möchten, wird empfohlen, das zuständige ReBBZ bera-
tend einzubinden.

5. Persönliche Hygiene

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertrag-
bar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfchenin-
fektion. Hierbei wird zwischen Tröpfchen und Aeroso-
len unterschieden, wobei der Übergang fließend ist. 
Während insbesondere größere Tröpfchen schnell zu 
Boden sinken, können Aerosole auch über einen länge-
ren Zeitraum in der Luft schweben, siehe auch Kap. 
6.2. Die Tröpfcheninfektion erfolgt vor allem direkt 
über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus 
ist eine Übertragung auch indirekt über kontaminierte 
Hände möglich, wenn sie mit Mund- oder Nasen-
schleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt 
gebracht werden. Für einen wirkungsvollen Infektions-
schutz sind vor allem die in den folgenden Kapiteln 
dargestellten Maßnahmen zu beachten.

5.1. Umgang mit Symptomen

Personen mit Corona-typischen Krankheitssympto-
men (akute Atemwegserkrankungen, Husten, Fieber), 
die nicht durch eine chronische Erkrankung zu erklä-
ren sind, dürfen die Schulen nicht betreten. Dieses 
Verbot umfasst alle Personengruppen, die eine Schule 
betreten wollen.

Bei Auftreten von Symptomen während der Unter-
richtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und 
Schüler zu isolieren und die Eltern zu informieren. 
Zusätzlich sind in diesem Fall das Datum, der Name 
des Kindes sowie eine Zuordnung der Erkrankung zu 
den Kategorien „Erkältungssymptome“, „Bauch-
schmerzen/Übelkeit“, „Allgemeine Schmerzen“, 
„Sonstiges“ zu notieren, bei der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter gesichert aufzubewahren und nach vier 
Wochen zu vernichten, (zur Dokumentation siehe auch 
Kap. 14)

Zuständig: Schulleitung

5.2. Allgemeine Regeln zur persönlichen Hygiene

– Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbe-
sondere die Schleimhäute nicht berühren, d. h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen.

– Keine Berührungen, Umarmungen und kein Hän-
deschütteln.

– Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseput-
zen, Husten oder Niesen) durch

a) Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden (siehe 
auch https://www.infektionsschutz.de/haendewa-
schen/) oder

b) Händedesinfektion: Über Schulbau Hamburg 
sind alle staatlichen Hamburger Schulen flächen-
deckend mit Handdesinfektionsmitteln und ent-
sprechenden Spender ausgestattet worden. Das 
sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann 
sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen 
nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmit-
tel in ausreichender Menge in die trockene Hand 
gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung 
ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert wer-
den. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der 
Hände zu achten (siehe auch www.aktion-sau-
berehaende.de).

– Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in 
die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventi-
onsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größt-
möglichen Abstand zu anderen Personen halten, am 
besten wegdrehen.

– Atemwege schützen: Alle Personen an den Schulen 
achten darauf, die Atemwege durch das Tragen 
einer medizinischen Maske zu schützen. Zu den 
genaueren Ausführungsbestimmungen siehe Kap. 3.

Zuständig: Jede Einzelperson

6. Raumhygiene

Neuere Erkenntnisse der Wissenschaft verweisen da -
rauf, dass das Risiko durch Aerosolübertragung eine 
stärkere Bedeutung hat als bislang angenommen, wäh-
rend das Risiko der Schmierinfektion geringer ist als 
bisher angenommen. Weiterhin überragende Bedeu-
tung hat die Übertragung der Krankheit durch Tröpf-
cheninfektion (Husten, Niesen, Sprechen), siehe Kap. 
5. Grundsätzlich gilt, dass die Schulgemeinschaft in der 
Zeit der Pandemie besonders darauf achtet, die Schule 
sauber zu halten und die Hygieneregeln zu befolgen. 
Insbesondere achten die aufsichtspflichtigen Lehr-

1574



Amtl. Anz. Nr. 78 Dienstag, den 5. Oktober 2021

kräfte auf das regelmäßige Lüften (siehe Kap. 6. 2.), die 
fachgerechte Entsorgung des Mülls und auf die Einhal-
tung der Sauberkeit in den Sanitärräumen. Die Auf-
sichtszeiten und das Aufsichtsmanagement sind ent-
sprechend anzupassen.

6.1. Raumkonzept
Um das Infektionsrisiko gering zu halten, wird der 
Schulbetrieb so organisiert, dass möglichst viele Räume 
ausschließlich von Schülerinnen und Schülern einer 
Kohorte und nur möglichst wenige Räume (beispiels-
weise Fachräume an den weiterführenden Schulen) von 
Schülerinnen und Schülern verschiedener Jahrgangs-
stufen/Kohorten genutzt werden. In der Regel sollte 
jede Lerngruppe möglichst oft einen eigenen festen 
Raum nutzen, der von keiner anderen Lerngruppe 
genutzt wird.
Abweichend davon können Schulen mit einem Kabi-
nettsystem in begrenztem Umfang Ausnahmen vom 
Raumkonzept mit der jeweiligen Schulaufsicht verein-
baren.
Zuständig: Schulleitung

6.2. Lüftung der schulischen Räumlichkeiten
Wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften in 
allen schulischen Räumen, da frische Luft eine der 
wirksamsten Maßnahmen ist, potenziell virushaltige 
Aerosole aus Innenräumen zu entfernen.
Folgende Vorgaben sind zu beachten:
– Es soll in jeder Unterrichtspause intensiv bei weit 

geöffneten Fenstern unter Aufsicht quer- oder stoß-
gelüftet werden.

– Es soll möglichst eine Querlüftung stattfinden, das 
heißt Lüften mit weit geöffneten Fenstern bei 
gleichzeitig geöffneter Tür und im Flur ebenfalls 
geöffneten Fenstern.

– Brandschutztüren können zum Querlüften kurzzei-
tig geöffnet und anschließend wieder geschlossen 
werden.

– Stoßlüften bedeutet, dass die Fenster vollständig 
geöffnet werden, eine Kipplüftung reicht nicht aus.

– Für den Unterricht gilt als Grundregel, dass alle 20 
Minuten eine knapp fünfminütige Quer- oder Stoß-
lüftung durchgeführt wird, bis es zu einem spürba-
ren Luftaustausch kommt.

– Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster 
müssen für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehr-
kraft geöffnet werden.

– Kommt es während des Unterrichts bei geschlosse-
nen Fenstern bei einzelnen Personen zu wiederhol-
tem Niesen oder Husten, sollte zusätzlich unmittel-
bar bei weit geöffneten Fenstern gelüftet werden.

– Sind raumlufttechnische Anlagen in den Schulen 
vorhanden, sollten diese möglichst durchgehend 
mit Frischluftzufuhr in Betrieb sein. Umluftbetrieb 
ist zu vermeiden.

– Vorhandene mobile Luftfilter sind ergänzend zur 
Lüftung einzusetzen. Sie ersetzen nicht das regel-
mäßige Lüften in den vorgegebenen Intervallen.

Die Vorgaben zum regelmäßigen Quer- oder Stoßlüften 
gelten auch für alle weiteren schulischen Räumlichkei-
ten wie beispielsweise das Lehrerzimmer und das 
Schulbüro. Die Schule regelt die Umsetzung in eigener 
Verantwortung entsprechend der räumlichen Gegeben-
heiten. Zur Lüftung in schulischen Kantinen wird auf 
die Vorgabe in Kap. 8 verwiesen.
Zuständig: Schulleitungen/pädagogisches Personal

6.3. Reinigung an Schulen
Für die Reinigung gelten grundsätzlich die Leistungs-
beschreibung für Gebäude-, Glas- und Fensterrahmen-
reinigung – in den von der Freien und Hansestadt 
Hamburg genutzten Gebäuden – (Ausgabe 2016) und 
die Reinigungspläne für Schulen und Sporthallen 
(Stand: 08.07.2016).
Da die große Sorge vor einer Übertragung durch 
Gegenstände (Klassenbücher, Schulbücher, Hefte) zu 
relativieren ist, können die entsprechenden Vorschrif-
ten und schuleigenen Regelungen gelockert werden.
Darüber hinaus werden die Reinigungsintervalle 
moderat an die früheren Regelungen angepasst, wobei 
die Schülerinnen und Schüler wie gewohnt die Stühle 
am Ende des Schultages auf die Tische stellen und den 
Klassenraum besenrein hinterlassen. Die Maßnahmen 
verpflichten gleichzeitig die Schulgemeinschaft, auf 
Sauberkeit besonders in den Sanitärbereichen zu ach-
ten.
Bis auf weiteres erfolgen höhere Reinigungsintervalle 
der sanitären Anlagen. Ergänzend wird jeder Schule 
eine täglich präsente und verfügbare Reinigungskraft 
für Ad-hoc-Maßnahmen zugewiesen.
Bei Fachräumen und Sporthallen, die durch unter-
schiedliche Kohorten genutzt werden, sollten neben 
einer regelmäßigen Lüftung Handkontaktpunkte bei 
der Reinigung gesondert berücksichtigt werden. Eine 
routinemäßige Flächendesinfektion wird in Schulen 
auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI 
nicht empfohlen. Auch hier ist die angemessene Reini-
gung völlig ausreichend.
Wird eine Desinfektion im Einzelfall durch das zustän-
dige Gesundheitsamt als notwendig erachtet, so ist 
diese durch ein professionelles Reinigungsunterneh-
men entsprechend der Handlungsempfehlung der Leit-
stelle Gebäudereinigung durchzuführen.
Zuständig: Schulbau Hamburg bzw. Gebäudemanage-
ment Hamburg bzw. HEOS/Leitstelle Gebäudereini-
gung der FB

6.4. Hygiene im Sanitärbereich
In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Sei-
fenspender, Einmalhandtücher oder Stoffhandtuchrol-
len aus retraktiven Spendersystemen bereitgestellt und 
regelmäßig aufgefüllt bzw. gewartet werden. Die ent-
sprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher 
und Toilettenpapier sind vorzuhalten.
Toilettenbecken, Urinale, Toilettensitze, Armaturen 
und Waschbecken werden an Grund- und weiterfüh-
renden Schulen zweimal täglich gereinigt. Die Reini-
gung der Wände, Böden und die Entleerung der Papier-
behälter erfolgt nach Bedarf.
An berufsbildenden Schulen erfolgt die Reinigung ein-
mal täglich. Eine zweite Reinigung erfolgt durch eine 
Tageskraft nach Augenscheinnahme (Sichtreinigung). 
Handkontaktpunkte in Sanitärbereichen sollten bei 
der Reinigung gesondert berücksichtigt werden.
Zuständig: Schulbau Hamburg/Gebäudemanagement 
Hamburg bzw. HEOS/Leitstelle Gebäudereinigung der 
FB

7. Infektionsschutz in den künstlerischen Fächern und 
in Sport
Wie in allen anderen Fächern finden auch der Unter-
richt in den künstlerischen Fächern und der Sportun-
terricht im Klassenverband oder in klassenübergreifen-
den Lerngruppen, jedoch nicht in jahrgangsübergrei-
fenden Lerngruppen statt (Ausnahmen siehe Kap.2.1). 
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Grundsätzlich gelten daher im Unterricht die modifi-
zierten Abstandsregeln (s.o.). Dennoch sind Unter-
richtssituationen mit direktem Körperkontakt zwi-
schen den Schülerinnen und Schülern weitestgehend 
zu vermeiden, um das Risiko einer Tröpfcheninfektion 
oder Ansteckung über Aerosole möglichst gering zu 
halten. Zu den einschlägigen MNB-Regelungen siehe 
Kapitel 3. Zudem gelten für die einzelnen Fächer fol-
gende besondere Regelungen:
Musik
Abweichend von den oben aufgeführten Regelungen 
zum Mindestabstand sind beim Gesang, beim Spielen 
von Blasinstrumenten und beim Tanz bis auf weiteres 
auch zwischen Schülerinnen und Schülern einer Klasse 
oder einer Jahrgangsstufe ein Mindestabstand von 2,50 
Metern einzuhalten. Wenn dieser Sicherheitsabstand 
eingehalten wird, kann in musikpraktischen Phasen 
die Maske abgesetzt werden. Bei den musikpraktischen 
Angeboten sind die allgemeinen Hygieneregeln und 
hier insbesondere das Lüften zu beachten.
Theater
Um Körperkontakt zu vermeiden, müssen im Theater-
unterricht andere Ausdrucksformen der Körperlich-
keit gefunden werden; es werden zudem immer nur 
wenige Personen gleichzeitig im Raum und auf der 
Bühne agieren können. Außerdem gilt für das Spre-
chen im Chor bis auf weiteres ein Mindestabstand von 
2,50 Metern.
Sport
Unterrichtssituationen mit direktem Körperkontakt 
sind weitestgehend zu vermeiden. Das körperbetonte 
Bewegungsfeld „Kämpfen und Verteidigen“ kann der-
zeit nicht bzw. nur eingeschränkt unterrichtet werden. 
Denkbar sind vor allem Technik-, Demonstrations- 
und Gestaltungsaufgaben. Zudem ist Standardtanz 
nicht zulässig.
Schwimmen
Im Schwimmunterricht muss zu Angehörigen der eige-
nen Lerngruppe im Wasser und in den weiteren Räum-
lichkeiten der Schwimmbäder kein Mindestabstand 
eingehalten werden. Der Mindestabstand zu Personen, 
die nicht der eigenen Lerngruppe angehören, beträgt 
im Wasser 2,50 Meter, im Übrigen 1,50 Meter.
Zuständig: Bäderland Hamburg, Fachlehrkräfte

8. Mittagessen und Trinkwasserversorgung
Allgemein zugängliche Trinkwasserspender können 
wieder in Betrieb genommen werden. Dabei sollen 
Schülerinnen und Schüler darauf hingewiesen werden, 
dass sie vor Benutzung die Hände waschen. Ergänzend 
wird die mehrfach tägliche Reinigung der Handkon-
taktpunkte empfohlen.
Die gemeinschaftliche Nutzung der Kantinen ist für 
alle Jahrgangsstufen ohne Beachtung des Mindestab-
standes zwischen Schülerinnen und Schülern möglich. 
Dabei ist es empfehlenswert, dass die Essenspausen 
nach Kohorten getrennt organisiert werden.
Buffets zur Selbstbedienung dürfen gemäß § 15 der 
Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus SARS-
CoV-2 vom 25.08.2020 ab dem 1. September 2020 wie-
der angeboten werden.
Folgende Hygienemaßnahmen sind zwingend zu 
beachten, wenn Buffets angeboten werden bzw. Schüle-
rinnen und Schüler kohortenübergreifend zur Mittags-
pause gehen:
– Definierte Wegeführung („Einbahnstraßenprin-

zip“)

– Ausreichenden Abstand zwischen den Personen bei 
der Aus- und Abgabe sowie der Essenseinnahme 
sicherstellen (mind. 1.5 m)

– Abstand durch entsprechende Aufstellung/Reduzie-
rung von Stühlen und Tischen sicherstellen

– Vor dem Essen Hände mit Wasser und Seife ausrei-
chend lange waschen (mindestens 30 Sekunden). 
Das gründliche Händewaschen hat immer Priorität. 
Als zweite Möglichkeit kann Handdesinfektions-
mittel für eine hygienische Händedesinfektion 
genutzt werden.

– Schülerinnen und Schüler (mit Ausnahmen VSK) 
tragen eine medizinische Maske bis sie ihren 
Essplatz eingenommen haben.

– Bei Buffets werden die Vorleger/Auffülllöffel beim 
Wechsel der Kohorten bzw. der zum Essen gehen-
den Gruppen ausgewechselt.

– Auf den Abstand in Warteschlangen an Kassen, 
Ausgaben oder Automaten durch Markierungen auf 
dem Boden und Aufsteller aufmerksam machen

– Bedienpersonal an Kassen oder der Ausgabe durch 
mechanische Barrieren (z. B. Acrylglas) schützen

– Regelmäßige Stoßlüftung bspw. alle 20 Minuten, je 
nach Fenstergröße auch häufiger

Die Möglichkeit des getrennten Essens der Lerngrup-
pen in den jeweiligen Unterrichtsräumen über abge-
packte Essenslieferungen oder Lunchpakete sind in 
Abstimmung mit den Caterern weitere Möglichkeiten, 
um die Mittagessensversorgung sicherzustellen.
Zuständig für Trinkwasserspender: Schulleitung/Ham-
burg Wasser
Zuständig für Kantinenbetrieb: Schulleitung in 
Abstimmung mit dem Caterer

9. Infektionsschutz im Schulbüro
Alle dargestellten Hygienemaßnahmen gelten selbst-
verständlich auch für die Schulbüros. Ergänzend haben 
die Schulen die Möglichkeit, Plexiglasscheiben im 
Empfangsbereich als sog. „Spuckschutz“ installieren zu 
lassen. Diese werden aus den Schulbudgets finanziert.
Zuständig: Schulleitung/Schulhausmeister

10. Infektionsschutz bei der Ersten Hilfe
An erster Stelle steht immer die Sicherheit der Ersthel-
fenden. Wenn möglich, sollte der Mindestabstand von 
1,5 m zu anderen Personen gewahrt werden. Zur Mini-
mierung des gegenseitigen Ansteckungsrisikos für die 
ersthelfende und die hilfebedürftige Person sollte von 
beiden eine medizinische Maske getragen werden. 
Wenn direkter körperlicher Kontakt notwendig ist, 
sollten Ersthelfende Einmalhandschuhe tragen.
Nach der Erste-Hilfe-Leistung sollten die Hände 
gründlich gewaschen und optimaler Weise ergänzend 
desinfiziert werden. Hierfür ist Händedesinfektions-
mittel, möglichst beim Erste-Hilfe-Material, zur Ver-
wendung durch Ersthelfende bereitzuhalten.
Zuständig: Schulleitung/Hausmeister

11. Konferenzen und Versammlungen
Schulinterne Konferenzen und Arbeitsgruppensitzun-
gen der Beschäftigten sind im Schuljahr 2021/2 unter 
Wahrung aller einschlägigen Infektionsschutzmaßnah-
men möglich um die vollständige Umsetzung des 
Unterrichts nach Stundentafel, die Priorität genießt, 
sicherzustellen.
Sitzungen der schulischen Gremien sowie weitere 
schulische Veranstaltungen (wie z. B. Elternabende) 
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finden regelhaft unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften statt, siehe auch Kapitel 2 und 3. Hierzu gehö-
ren auch Findungsverfahren.
Die Schulleitungen prüfen, ob die Anzahl und Dauer 
der schulischen Gremiensitzungen vorübergehend 
reduziert werden sollten, dabei sind die Vorgaben des 
Schulgesetzes einzuhalten. Um die Durchführung der 
Gremiensitzungen zu sichern, soll auch die Form der 
Videokonferenz geprüft werden.
Zuständig: Schulleitung

12. Zugang von Eltern und schulfremden Personen
Eltern und schulfremde Personen müssen auf dem 
Schulgelände und im Schulgebäude eine medizinische 
Maske tragen. Darüber hinaus muss ihr Besuch von der 
Schule dokumentiert werden (siehe Kap. 14). Zu die-
sem Zweck können Schulen die Luca-App zu nutzen, 
sie ist aber nicht verpflichtend.
Die Eltern werden zudem gebeten, ihre Kinder vor 
dem Schulgebäude zu verabschieden oder in Empfang 
zu nehmen. Sie melden sich im Schulbüro oder bei 
anderen mit der Dokumentation beauftragten Perso-
nen der Schule an, wenn sie ein Gespräch mit einer 
Lehrkraft in der Schule führen möchten.
Zuständig: Schulleitung

13. Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer
Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen 
innerhalb von zehn Tagen nach Einreise nur dann das 
Schulgelände betreten oder an schulischen Veranstal-
tungen teilnehmen, wenn sie einen negativen Test-
nachweis gemäß § 23 Eindämmungsverordnung vorle-
gen. Dies kann gemäß Kap. 1.2
– ein Antigen-Schnelltest gemäß § 10 d Hmb SARS-

CoV-2-EindämmungsVO sein, der bei einem zuge-
lassenen Testzentrum durchgeführt und durch ein 
negatives Ergebnis bestätig wurde, das nicht älter 
als 24 Stunden ist oder

– ein negatives PCR Test-Ergebnis sein, das § 10 d 
HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO entspricht und 
nicht älter als 48 Stunden ist.

Hat eine Schule Hinweise darauf, dass Schülerinnen 
und Schüler oder andere Personen aus dem schulischen 
Umfeld diese Bedingungen nicht erfüllen, sind sie 
umgehend nach Hause zu schicken und bis zur Vorlage 
entsprechender Bescheinigungen vom Präsenzunter-
richt auszuschließen.

14. Dokumentation und Nachverfolgung
Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das 
Unterbrechen der Infektionsketten. Um im Falle einer 
Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes 
Kontaktmanagement durch das Gesundheitsamt zu 
ermöglichen, ist vor allem Folgendes zu beachten:
– regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den 

Klassen- und Kursbüchern,
– regelhaftes Dokumentieren der Gruppenzusam-

mensetzung im Ganztag an GTS Schulen durch die 
Schule, an GBS-Standorten durch den Träger,

– tägliche Dokumentation der Anwesenheit des regel-
haft in der Schule eingesetzten Personals,

– Dokumentation von Einzelförderung mit engem 
Kontakt zu Schülerinnen und Schülern (z. B. Schul-
begleiter)

– Falls nicht anderweitig dokumentiert (z. B. durch 
Sitzungsprotokolle des Elternabends, Stundenplan 
der Lerngruppe oder Terminkalender der Bera-
tungslehrkraft) ist eine tägliche Erfassung der 

Anwesenheit weiterer Personen über Namens- und 
Telefonlisten erforderlich. Dies sind z. B. Handwer-
ker, Vertreterinnen und Vertreter der Schulauf-
sicht, Fachleiterinnen und Fachleiter, außerschuli-
sche Partner oder Erziehungsberechtigte. In der 
Regel geschieht dies im Schulbüro durch die eine 
Verwaltungskraft, die Schulleitung kann aber auch 
andere Personen beauftragen.

Die Kontaktdaten sind gemäß § 7 der Verordnung zur 
Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 unter 
Angabe des Datums und der Uhrzeit der Eintragung 
vier Wochen aufzubewahren. Dabei ist sicherzustellen, 
dass unbefugte Dritte keine Kenntnisse von den Kon-
taktdaten erlangen können. Die Kontaktdaten sind 
nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu löschen oder zu 
vernichten.

Die im Kontext eines Befreiungsantrages von der Mas-
kenpflicht oder vom Präsenzunterricht eingereichten 
Atteste sind vertraulich zu behandeln und vor der Ein-
sichtnahme Dritter zu schützen. Atteste von Schülerin-
nen und Schüler sind in der Schülerakte aufzubewah-
ren und unterliegen den datenschutzrechtlichen Vor-
gaben, die für besonders sensible personenbezogene 
Daten gelten. Atteste der Beschäftigten sind im Origi-
nal verschlossen an das für die jeweilige Schule zustän-
dige Personalsachgebiet zur Aufnahme in die Personal-
akte weiterzuleiten.

Zuständig: Schulleitung

15. Akuter Coronafall und Meldepflichten

Sollten in Schule bei Schülerinnen und Schülern oder 
Beschäftigen einer Schule einschlägige Corona-Symp-
tome auftreten (siehe zur Beschreibung unter Kap. 4) 
oder ein positiver Schnelltest bekannt werden, so sind 
Schülerinnen und Schüler ggf. bis zur Abholung durch 
die Eltern in einen gesonderten Raum zu führen. 
Beschäftigte werden gebeten, das Schulgelände zu ver-
lassen.

Bei COVID-19-Verdachtsfällen (z. B. durch einen posi-
tiven Schnelltest) oder bei bestätigten COVID-19- 
Infektionen informiert die Schulleitung umgehend das 
zuständige Gesundheitsamt sowie die Schulbehörde 
und die Schulaufsicht über das Corona-Funktionspost-
fach der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) 
(corona@bsb.hamburg.de). Über die in der betroffenen 
Schule zu ergreifenden Maßnahmen wie z. B. die 
Schließung einer Klasse oder Schule entscheidet 
danach ausschließlich das zuständige Gesundheitsamt. 
Diese Entscheidung ist den Gesundheitsexperten vor-
behalten und liegt nicht im Ermessen der Schule oder 
der Schulleitung.

Zuständig: Schulleitung

Ungültigkeitserklärung eines Impfstempels
Der Gelbfieberimpfstempel mit der Aufschrift: „Vacci-

nating Centre designated by Health Administration Ham-
burg Reg. Nr. 23“ wird für ungültig erklärt.

Hamburg, den 22. September 2021

Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, 
Soziales, Familie und Integration

Amtl. Anz. S. 1577

1577



Amtl. Anz. Nr. 78Dienstag, den 5. Oktober 2021

Ausgleich der von den Krankenhäusern 
zu erhebenden Ausgleichsbeträge

Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie 
und Integration stellt gemäß § 1 Absatz 3 Satz 2 der Verord-
nung zum Ausgleich der von Krankenhäusern zu erheben-
den Ausbildungszuschläge (Ausbildungszuschlagsverord-
nung) vom 28. Februar 2006 (HmbGVBl. S. 113) fest, dass 
ein Ausgleichsfond im Sinne des § 17 a des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes (KHG) für das Jahr 2022 nicht 
zustande gekommen ist und der Ausgleich für dieses Jahr 
nach § 17 a Absatz 9 KHG in Verbindung mit der Aus-
gleichszuschlagsverordnung erfolgt.

Hamburg, den 22. September 2021

Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, 
Soziales, Familie und Integration 

– Amt für Gesundheit –
Amtl. Anz. S. 1578

Öffentliche Zustellung
Eine zustellfähige Anschrift des Herrn Bernd Michael 

Lauer, geboren am 12. Mai 1967, ist nicht bekannt. Die 
letztbekannte Anschrift lautet: Außenmühlenweg 10c, 
21073 Hamburg.

Bei der Behörde für Inneres und Sport – Polizei –, Bru-
no-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg (Eingangshalle), wird 
am 27. September 2021 zur öffentlichen Zustellung nach 
§ 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 
12. Au  gust 2005 (BGBl. I S. 2354, 2356) eine Benachrichti-
gung ausgehängt, dass für Herrn Bernd Michael Lauer ein 
Kostenfestsetzungsbescheid vom 27. September 2021 
(Aktenzeichen: J 321-4989/2020) betreffend den Polizei- 
und Feuerwehreinsatz vom 12. Januar 2018 beim Justizia-
riat der Polizei, Polizeipräsidium, V. Obergeschoss, Zim-
mer 5 E 137, zur Entgegennahme bereitliegt.

Durch die Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können!

Der Heranziehungsbescheid gilt nach § 10 Absatz 2  
Satz 6 VwZG als am 18. Oktober 2021 zugestellt.

Hamburg, den 27. September 2021

Die Behörde für Inneres und Sport 
– Polizei – Amtl. Anz. S. 1578

Öffentliche Zustellung
Eine zustellfähige Anschrift des Herrn Mahmut Akgül, 

geboren am 11. Mai 1979, ist nicht bekannt. Die letztbe-
kannte Anschrift lautet: Mattkamp 10, 22111 Hamburg.

Bei der Behörde für Inneres und Sport – Polizei –, Bru-
no-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg (Eingangshalle), wird 
am 27. September 2021 zur öffentlichen Zustellung nach 
§ 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom  
12. August 2005 (BGBl. I S. 2354, 2356) eine Benachrichti-
gung ausgehängt, dass für Herrn Mahmut Akgül ein Heran-
ziehungsbescheid vom 14. September 2021 (Aktenzeichen: 
J 321-5199/2018) betreffend den Polizei- und Feuerwehrein-
satz vom 1. September 2018 beim Justiziariat der Polizei, 
Polizeipräsidium, V. Obergeschoss, Zimmer 5 E 137, zur 
Entgegennahme bereitliegt.

Durch die Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können!

Der Heranziehungsbescheid gilt nach § 10 Absatz 2  
Satz 6 VwZG als am 18. Oktober 2021 zugestellt.

Hamburg, den 27. September 2021

Die Behörde für Inneres und Sport 
– Polizei – Amtl. Anz. S. 1578

Öffentliche Zustellung
Eine zustellfähige Anschrift des Herrn Reza Khaki-

nahad, geboren am 24. April 1987, ist nicht bekannt. Die 
letztbekannte Anschrift lautet: Stormaner Straße 23, 22049 
Hamburg.

Bei der Behörde für Inneres und Sport – Polizei –, Bru-
no-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg (Eingangshalle), wird 
am 27. September 2021 zur öffentlichen Zustellung nach 
§ 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom  
12. August 2005 (BGBl. I S. 2354, 2356) eine Benachrichti-
gung ausgehängt, dass für Herrn Reza Khakinahad ein 
Heranziehungsbescheid vom 14. September 2021 (Akten-
zeichen: J 321-4484/2018) betreffend den Polizei- und Feu-
erwehreinsatz vom 9. September 2018 beim Justiziariat der 
Polizei, Polizeipräsidium, V. Obergeschoss, Zimmer 5 E 
137, zur Entgegennahme bereitliegt.

Durch die Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können!

Der Heranziehungsbescheid gilt nach § 10 Absatz 2  
Satz 6 VwZG als am 18. Oktober 2021 zugestellt.

Hamburg, den 27. September 2021

Die Behörde für Inneres und Sport 
– Polizei – Amtl. Anz. S. 1578

Mandatsveränderungen 
in den Bezirksversammlungen

Mitteilung Nummer 22 über Mandatswechsel 
in den 21. Bezirksversammlungen

Nach dem Gesetz über die Wahl zu den Bezirksver-
sammlungen (BezVWG) in der Fassung vom 5. Juli 2004 
(HmbGVBl. S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. De -
zember 2018 (HmbGVBl. S. 376), und in Fortschreibung 
meiner Mitteilung im Amtlichen Anzeiger vom 31. August 
2021 (S. 1417) gebe ich bekannt:

Mandatswechsel in der Bezirksversammlung Wandsbek

1. Herr Dr. Klaus Wieser (laufende Nummer 5 auf der 
Bezirksliste der Partei Alternative für Deutschland 
[AfD]) hat sein Mandat mit Wirkung zum 9. Juni 2021 
niedergelegt.

An seiner Stelle wurde Frau Peggy Heitmann (laufende 
Nummer 9 auf der Bezirksliste der Partei AfD) als nach 
Personenwahl nachfolgende noch nicht gewählte Person 
der Bezirksliste nach § 36 Absatz 2 BezVWG für gewählt 
erklärt. Das Mandat wurde am 17. Juni 2021 angenom-
men.

2. Frau Dr. Petra Haunhorst (laufende Nummer 14 auf der 
Bezirksliste der Partei Freie Demokratische Partei 
[FDP]) hat ihr Mandat mit Wirkung zum 18. August 
2021 niedergelegt.

An ihrer Stelle wurde Herr Finn Ole Ritter (laufende 
Nummer 16 auf der Bezirksliste der Partei FDP) als 
nach Personenwahl nachfolgende noch nicht gewählte 
Person der Bezirksliste nach § 36 Absatz 2 BezVWG für 
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gewählt erklärt. Das Mandat wurde am 19. August 2021 
angenommen.

Hamburg, den 27. September 2021

Der Landeswahlleiter Amtl. Anz. S. 1578

Öffentliche Bekanntmachung 
gemäß § 10 Absätze 3 und 4 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
 in Verbindung mit den §§ 8 bis 10 der 

 Neunten Verordnung zur Durchführung 
 des BImSchG (9. BImSchV)

Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
für die Zwischenlagerung und den Umschlag von 

Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten

Die Firma H. J. Müller GmbH & Co. KG, 1. Hafen- 
straße 14, 21079 Hamburg, hat am 2. August 2021 bei der 
zuständigen Behörde für Umwelt, Klima, Energie und 
Agrarwirtschaft die Genehmigung für die Erweiterung des 
Abfallannahmekatalogs beantragt.

Die H. J. Müller GmbH & Co. KG betreibt auf ihrem 
Gelände, 1. Hafenstraße 14, 21079 Hamburg, Gemarkung 
Harburg, Flurstücke 57-67, eine nach dem BImSchG geneh-
migte Hauptanlage der Nummer 9.11.1V nach Anhang 1 
der 4. BImSchV (Offene oder unvollständig geschlossene 
Anlagen, zum Be- oder Entladen von Schüttgütern, die im 
trockenen Zustand stauben können, durch Kippen von 
Wagen oder Behältern oder unter Verwendung von Bag-
gern, Schaufelladegeräten, Greifern, Saughebern oder ähn-
lichen Einrichtungen, soweit 400 Tonnen Schüttgüter oder 
mehr je Tag bewegt werden können) sowie den Nebenanla-
gen Nummer 8.12.2V nach Anhang 1 der 4. BImSchV 
(Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen 
Abfällen, mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen 
oder mehr) und Nummer 8.15.3V nach Anhang 1 der  
4. BImSchV (Anlagen zum Umschlagen von Abfällen, mit 
einer Kapazität von 100 Tonnen oder mehr nicht gefährli-
chen Abfällen je Tag).

Zusätzlich zu diesen nach BImSchG genehmigten Tätig-
keiten möchte die H. Jürgen Müller GmbH & Co. KG 
zukünftig auf ihrem Betriebsgelände gefährliche Abfälle in 
einem geschlossenen und überdachten Silobunker mit einer 
Menge von bis zu 15 000 t/a zwischenlagern, sowie bis zu  
50 000 t/a der gleichen Abfallarten von Schiff zu Schiff 
umschlagen.

Auf Grund der geplanten Lager- bzw. Umschlagsmen-
gen ist hierfür eine Änderung der vorhandenen Genehmi-
gung nach § 16 BImSchG erforderlich.

Antragsgegenstände sind demnach die folgenden Ände-
rungen der Umschlagsanlage:

– die Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen bis zu 
einer Menge von 15 000 t (Anlage gemäß Ziffer 
8.12.1.1EG des 1. Anhangs der 4. BImSchV) der beiden 
nachfolgend aufgeführten Abfallschlüsselnummern:

 17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische,

 17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe ent-
halten,

 im Silobunker auf dem Betriebsgelände sowie

– der Umschlag von bis zu 50 000 t/a gefährlicher Abfälle 
der gleichen Abfallart von Schiff zu Schiff (Anlage 
gemäß Ziffer 8.15.1V des Anhangs 1 der 4. BImSchV).

Der übrige Genehmigungsbestand auf dem Gelände 
bleibt unberührt.

Das Vorhaben ist in der Anlage 1 des UVPG nicht 
genannt. Eine UVP ist nicht erforderlich.

Auslegung:

Der Genehmigungsantrag nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz mit den jeweils dazugehörigen Unterlagen, 
einschließlich der Unterlagen für die Umweltverträglich-
keitsprüfung, liegt vom 12. Oktober 2021 bis einschließ-
lich 11. November 2021 an der folgende Stellen zu den 
angegebenen Zeiten zur Einsichtnahme aus: Behörde für 
Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Eingangsbe-
reich, Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg, montags bis 
donnerstags 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr, freitags 8.00 Uhr bis 
14.00 Uhr.

Einwendungen:

Einwendungen gegen das Vorhaben können vom  
12. Oktober 2021 bis zum 8. Dezember 2021 schriftlich bei 
der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirt-
schaft, Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg, erhoben 
werden.

Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsver-
fahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Der Aus-
schluss von Einwendungen gilt nicht für ein sich gegebe-
nenfalls anschließendes behördliches Widerspruchsverfah-
ren sowie in gerichtlichen Verfahren.

Einwendungen, die von mehr als 50 Personen entweder 
auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleich-
förmige Einwendungen), müssen einen Unterzeichner mit 
seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als 
gemeinsamen Vertreter der übrigen Unterzeichner bezeich-
nen. Gleichförmige Einwendungen, die diese Angaben 
nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift 
versehenen Seite enthalten, sowie Einwendungen mit feh-
lenden oder unleserlichen Namen oder Adressenangaben 
werden nicht berücksichtigt.

Die Einwendungen werden dem Vorhabenträger und 
den von seinem Aufgabenbereich berührten Behörden 
bekannt gegeben. Auf Verlangen des Einwenders wird des-
sen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich 
gemacht, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung 
des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Auf Grund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren 
neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird 
darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Beteiligung der 
Öffentlichkeit in dem oben genannten Genehmigungsver-
fahren die erhobenen Einwendungen und darin mitgeteil-
ten personenbezogenen Daten ausschließlich für das 
Genehmigungsverfahren von der Genehmigungsbehörde 
erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Diese persön-
lichen Daten werden benötigt, um den Umfang der Betrof-
fenheit beurteilen zu können. Die Daten können an den 
Vorhabenträger und seine mitarbeitenden Büros zur Aus-
wertung der Stellungnahmen weitergereicht werden. Inso-
weit handelt es sich um eine erforderliche und rechtmäßige 
Verarbeitung auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c DSGVO. Die Vorha-
benträgerin als auch ihre Beauftragten sind zur Einhaltung 
der DSGVO verpflichtet.
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Erörterungstermin:

Die Erörterung der form- und fristgerecht erhobenen 
Einwendungen, soweit dies für die Prüfung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann, wird 
bestimmt auf den 2. Februar 2022, ab 10.00 Uhr in der 
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, 
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Die Durchfüh-
rung des Erörterungstermins hängt von einer besonderen 
Ermessensentscheidung der Behörde ab. Diese Ermessens-
entscheidung ergeht gemäß § 12 Absatz 1 Satz 3 der 
9. BImSchV nach Ablauf der Einwendungsfrist und wird 
öffentlich bekannt gemacht. Bei der Ermessensentschei-
dung können nach § 5 Absatz 1 des Planungssicherstel-
lungsgesetzes auch geltende Beschränkungen auf Grund der 
COVID-19-Pandemie und das Risiko der weiteren Ausbrei-
tung des Virus berücksichtigt werden. Anstelle eines Erör-
terungstermins kann auch eine Online-Konsultation durch-
geführt werden. Sofern die Notwendigkeit besteht, die 
Erörterung an einem anderen Ort oder zu einem anderen 
Zeitpunkt durchzuführen, erfolgt eine gesonderte Bekannt-
machung.

Die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen 
zum Antrag auf eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung werden auch bei Ausbleiben des Vorhabenträgers oder 
von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. 
Im Einzelfall kann aus besonderen Gründen die Öffentlich-
keit ausgeschlossen werden.

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendun-
gen kann durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden.

Hamburg, den 23. September 2021

Die Behörde für Umwelt, Klima, 
Energie und Agrarwirtschaft 

– Amt Immissionsschutz und Abfallwirtschaft –
Amtl. Anz. S. 1579

Teilflächige Widmung im Bezirk 
Eimsbüttel – Egenbüttler Weg –

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41) wird die im 
Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 319, Gemarkung Schnelsen, 
belegene Wegefläche (Flurstück 1458 teilweise) in der 
Straße Egenbüttler Weg dem öffentlichen Verkehr mit 
sofortiger Wirkung gewidmet.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe Widerspruch beim Bezirksamt Eimsbüt-
tel, Fachamt Management des öffentlichen Raumes, Grin-
delberg 66, 20144 Hamburg, eingelegt werden.

Hamburg, den 22. September 2021

Das Bezirksamt Eimsbüttel
Amtl. Anz. S. 1580

Satzung der Medienanstalt Hamburg / 
Schleswig-Holstein (MA HSH) 
– Bekanntmachung gemäß § 39 

Abs. 2 Nr. 12 MStV HSH
Folgende Satzung der Medienanstalt Hamburg / Schles-

wig-Holstein (MA HSH) wurde gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 12 
MStV HSH i. V. m. § 68 LVwG Schleswig-Holstein im 
Internet unter www.ma-hsh.de bekannt gemacht:

Übereinstimmende Satzung der Landesmedienanstalten 
zur Deckung der notwendigen Ausgaben der Organe nach 
§ 104 Absatz 2 des Medienstaatsvertrags und zur Erfüllung 
der Gemeinschaftsaufgaben (Finanzierungssatzung-FS) 
vom 15. September 2021.

Norderstedt, den 23. September 2021

Medienanstalt Hamburg / 
Schleswig-Holstein (MA HSH) 

Der Direktor Amtl. Anz. S. 1580

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens Richtlinie 2014/24/EU

ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER

I.1)  Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung:  
BBA Hamburg, in Vertretung für die BImA

Postanschrift: 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
NUTS-Code: DE600 
Land: DE 
Telefax: +49 (40)427921200 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de

Internet-Adresse(n): 
Hauptadresse (URL):  
http://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

I.4)  Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher 
Ebene

I.5)  Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

ABSCHNITT II: GEGENSTAND

II.1)  Umfang der Beschaffung

II.1.1)  Bezeichnung des Auftrags
ehemalige Maschinenfabirik Hamburg Rissen, 
Hydraulische Abstromsicherung
Referenznummer der Bekanntmachung:  
21 E 0231

II.1.2)  CPV-Code
90733900-3

II.1.3)  Art des Auftrags
Dienstleistungen
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II.1.4)  Kurze Beschreibung

Brunnenbohrung, Lieferung/Anschluss einer 
GW-Reinigungsanlage, Betrieb und Monitoring 
über 10 Jahre

II.1.6)  Angaben zu den Lose

Aufteilung des Auftrags in Lose: Nein

II.1.7) Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert: 1.326.445,40 Euro

II.2)  Beschreibung

II.2.2)  Weitere(r) CPV-Code(s)

65120000-0

II.2.3)  Erfüllungsort

Nuts-Code: DE600

Hauptort Ausführung: 22559 Hamburg

Ehemalige Maschinenfabrik Rissen, 
Marschweg 100, 22559 Hamburg

II.2.4)  Beschreibung der Beschaffung

Zum Schutz der Trinkwasserversorgung aus dem 
Wasserschutzgebiet Trinkwasserfassungen Baurs-
berg soll eine hydraulische Abstromsicherung 
mit zwei Entnahmebrunnen errichtet werden. 
Hierzu wurde auf Basis der Erkundungen, Simu-
lationen und Gutachten aus der Vorkonzeption 
eine Entscheidungsvorlage zur Auswahl einer 
Variante zur hydraulischen Abstromsicherung 
im Rahmen der Entwurfsplanung erstellt. Hierzu 
soll folgende Variante zur hydraulischen Ab -
stromsicherung umgesetzt werden:

–  Errichtung und Ausbau des Entnahmebrun-
nens 1

–  Ausbau einer vorhandenen Grundwassermess-
stelle zum Entnahmebrunnen 2

–  Entnahmerate von 7 m³/h pro Brunnen 
(Gesamtvolumen: 122.640 m³/a)

–  Reinigung des kontaminierten Grundwassers 
über eine Reinigungsanlage (Aktivkohlefilter 
oder vergleichbares Verfahren)

–  Einleitung des gereinigten Grundwassers in 
ein Regenwassersiel

II.2.11)  Angaben zu Optionen

Optionen: Nein

II.2.13)  Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vor-
haben und/oder Programm, das aus Mitteln der 
EU finanziert wird:  Nein

ABSCHNITT IV: VERFAHREN

IV.1)  Beschreibung

IV.1.1)  Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)  Angaben zur Rahmenvereinbarung

Keine Rahmenvereinbarung

IV.1.8)  Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkom-
men (GPA): Nein

IV.2)  Verwaltungsangaben

IV.2.1)  Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer 
im ABl. 2021/S 123 - 326238

ABSCHNITT V: AUFTRAGSVERGABE
Auftrags-Nr.: 21 E 0231
Bezeichnung:  
Lieferung/Betrieb einer GW-Reinigungsanlage

V.1)  Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag wurde vergeben

V.2.2)  Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

V.2.3)  Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, 
zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung:  
Züblin Umwelttechnik GmbH 
Postanschrift: Zürnweg 1, 21217 Seevetal
Nuts-Code: DE600
Der Auftragnehmer ist ein KMU: Nein

V.2.4)  Angaben zum Wert des Auftrags (ohne MwSt.)
Wert: 1.326.445,40 Euro

ABSCHNITT VI: WEITERE ANGABEN

VI.4)  Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)  Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprü-
fungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: 
Bundeskartellamt Bonn 
Kaiser-Friedrich-Straße 16, 53113 Bonn, DE 
Telefon: +49 (228)94990 
Fax: +49 (228)9499400

VI.5)  Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
27. September 2021

Hamburg, den 27. September 2021

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 1274

Öffentliche Ausschreibung
a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 200  
Telefax:  0 49 (0) 40 / 4 27 92 - 12 00 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de 
Internet: https://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

b)  Vergabeverfahren
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer: 21 A 0271

c)  Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und 
zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe:
Elektronisch, in Textform, mit fortgeschrittener/m 
Signatur/Siegel, mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

d)  Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
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e)  Ort der Ausführung

Wilsonstraße 49 - 53b, 22045 Hamburg

f)  Art und Umfang der Leistung

Trockenbau-, Putz- und Stuckarbeiten:

735 m² Innendämmung an Wänden und Decken mit 
Mineraldämmplatten aus Calciumsilikat-Hydraten, in 
unterschiedlichen Stärken, einschl. Armierung, Ver-
dübelung, Oberputz und Anstrich mit Silikatfarbe

590 m² Dämmung auf der obersten Geschoßdecke mit 
Mineralwolle WLG 035, d = 200 mm und Abdeckung 
mit Holzspanverlegeplatten V100, d = 22 mm

570 m² Dämmung der Kellerdecke von unten mit glas-
vlieskaschierter Steinwolle, WLG 035, d = 120 mm, 
geklebt

g)  Entfällt

h)  Aufteilung in Lose: nein

i)  Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung: 4. April 2022 
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:   
29. Juli 2022

j)  Nebenangebote sind zugelassen.

k)  Mehrere Hauptangebote sind zugelassen.

l)  Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung 
gestellt unter: https://abruf.bi-medien.de/D444586380

 Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage 
mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefor-
dert.

o) Ablauf der Angebotsfrist am 20. Oktober 2021 um 
8.00 Uhr, Ablauf der Bindefrist am 17. November 2021.

p)  Adresse für elektronische Angebote

https://www.bi-medien.de/

Anschrift für schriftliche Angebote: keine schriftlichen 
Angebote zugelassen.

q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch

r)  Zuschlagskriterien

Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggfs. einschließlich 
Gewichtung: Preis 100 %

s)  Eröffnungstermin

20. Oktober 2021 um 8.00 Uhr

Ort: Vergabestelle, siehe a)

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

Es sind keine Bieter und ihre Bevollmächtigten zum 
elektronischen Öffnungsverfahren zugelassen.

t)  Geforderte Sicherheiten siehe Vergabeunterlagen.

u)  Entfällt

v)  Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter.

w)  Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis 
der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins 
für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nach-
unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuwei-
sen, dass diese präqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläu-
figen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das 
ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ 
vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind 
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch 
für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen 
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigen erklärungen (auch die der Nachunternehmen) 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
„Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheini-
gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist 
erhältlich und wird mit den Vergabeunterlagen über-
mittelt.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner 
Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Absatz 3 
VOB/A zu machen: keine

x)  Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg,  
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 295
Sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt ausschließlich über die Vergabe-
plattform bi-medien.

Hamburg, den 15. September 2021

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 1275

Öffentliche Ausschreibung 
a) Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

Neuenfelder Straße 19 
21109 Hamburg 
Deutschland

b) Öffentliche Ausschreibung [VOB] 
c) Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 

nur elektronisch erfolgen
d) Bauleistung
e) 22047 Hamburg
f) Maßnahme: Am Stadtrand 62, Quellensanierung
 Leistung:  Hydraulische Sicherung
 Vergabe-Nr.:  BUKEA ÖA-N2-759/21
 Auf dem Grundstück Am Stadtrand 62 in Hamburg- 

Wandsbek wurde seit etwa der 1930er Jahre bis etwa ins 
Jahr 2000 ein Unternehmen zur Herstellung von Bau-
tenschutz-, Pflege- und Reinigungsmitteln betrieben. 
Für das Grundstück ist ein LCKW/BTEX-Schadens-
fall dokumentiert, der seit Jahren durch die zuständige 
Behörde hinsichtlich der Veränderung und Beein-
flussung der Grundwasserbeschaffenheit überwacht 
wird. Das Grundstück ist in den Besitz der FHH 
gekommen und soll aus Sicht des Grundwasser- und 
Bodenschutzes saniert werden, damit künftig eine 
gefahrlose Nutzung und wirtschaftliche Verwertung 
des Grundstückes möglich ist (Baureifmachung).

 Die Hydraulische Sicherung für den geplanten Boden-
aushub ist Inhalt dieser Ausschreibung. Im Zusam-
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menhang mit der Bodenaustauschmaßnahme (Quel-
lensanierung) auf dem Grundstück „Am Stadtrand 62“ 
wird eine hydraulische Sicherungsmaßnahme erforder-
lich. Die beim Bodenaustausch mobilisierten Schad-
stoffe im Grundwasser sollen gezielt abgeführt und an 
einer Ausbreitung gehindert werden. Dazu wird nord-
westlich des Grundstücks „Am Stadtrand 62“ ein För-
derbrunnen errichtet und das geförderte, belastete 
Grundwasser in einer Wasseraufbereitungsanlage 
behandelt, um es anschließend ins Siel einleiten zu 
können.

g) Entfällt
h) Entfällt
i) Vom 7. März 2022 bis 24. Mai 2023 

Beginn der Arbeiten: 7. März 2022 
Beginn Betrieb der Anlage: 25. Mai 2022

 Voraussichtliches Ende der Arbeiten: nach Abschluss 
der Betriebsdauer für die Anlage (Betriebsdauer 1 Jahr)

j) Nebenangebote sind nicht zugelassen
k) Mehrere Hauptangebote sind zulässig
l) Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfü-

gung unter:
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 

evergabe.bieter/DownloadTenderFiles.ashx? 
subProjectId=wcPcFcM1s2k%253d

Fragen und Antworten während des Verfahrens wer-
den ebenfalls auf der Ausschreibungsplattform bekannt 
gemacht; ein Versand per E-Mail ist nicht möglich.

m) Entfällt
n) Der Teilnahmeantrag ist nach Maßgabe der lit. c) im 

verschlossenen Umschlag (bzw. elektronisch) mit kor-
rekter Auftragsbezeichnung des Auftraggebers einzu-
reichen.
Der Teilnahmeantrag muss etwaige durch Nachunter-
nehmer auszuführende Leistungen angeben. Auf 
gesondertes Verlangen sind dazu Nachweise und Anga-
ben zum von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt 
vorzulegen.

o) 21. Oktober 2021, 9.30 Uhr 
22. November 2021

p) Elektronische Angebote sind einzureichen unter:
„http://www.bieterportal.hamburg.de“

q) Deutsch
r) Niedrigster Preis
s) 21. Oktober 2021, 9.30 Uhr
 Aufgrund ausschließlich elektronisch zugelassener 

Angebote sind Anwesende bei der Öffnung nicht zuge-
lassen.

t) Siehe 6-070 Besondere Vertragsbedingungen
u) Siehe 6-070 Besondere Vertragsbedingungen
v) Die Rechtsform der Bietergemeinschaft nach der Auf-

tragserteilung muss eine gesamtschuldnerisch haftende 
Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter 
sein.

w) Präqualifizierte Unternehmen führen den Eignungs-
nachweis durch ihren Eintrag in die Liste des „Vereins 
für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.“ (sog. 
Präqualifikationsverzeichnis).
Beim Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesonder-
tes Verlangen deren Präqualifikation nachzuweisen.
Nicht Präqualifizierte Unternehmen haben als vor-
läufigen Eignungsnachweis bestimmte Eigenerklärun-

gen auf dem gesonderten Formblatt „Eignung“ der 
Vergabeunterlagen abzugeben. Von den Bietern der 
engeren Wahl sind die Eigenerklärungen auf Verlan-
gen durch (ggf. deutschsprachig übersetzte) Bescheini-
gungen zu bestätigen.
Darüber hinaus sind zum Nachweis der Eignung wei-
tere Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A im Wege eines 
Einzelnachweises zu machen. Die Angaben zu einzel-
nen Eignungsnachweisen sind dem Formblatt „6-030 
Eignung“ den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Referenzen im Anlagenbau und –betrieb von Wasser-
aufbereitungsanlagen

x) Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
 Amt für Verwaltung, Recht und Beteiligungen, 

Bereichsleitung Recht 
Neuenfelder Straße 19 
21109 Hamburg

Hamburg, den 20. September 2021

 Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 1276

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 377-21 SB
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung des Verwaltungsgebäudes,  
Tessenowweg 3 in 22297 Hamburg
Bauauftrag: ELT und Blitzschutz
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 136.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: schnellstmöglich nach Beauftragung; 
Fertigstellung: ca. Dezember 2021
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
14. Oktober 2021 um 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter:   
http://www.hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
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sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 23. September 2021

Die Finanzbehörde 1277

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 376-21 PF

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Heinrich Heine Gym Sporthallensanierung,  
Harksheider Straße 70 in 22399 Hamburg

Bauauftrag: Metallbau

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 280.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: schnellstmöglich nach Beauftragung; 
Fertigstellung: ca. März 2022

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
14. Oktober 2021 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter:   
http://www.hamburg.de/bauleistungen/

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 23. September 2021

Die Finanzbehörde 1278

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 374-21 SB

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung Klassenkreuz Geb. Nr. 3,  
Bandwirkerstraße 58 in 22041 Hamburg

Bauauftrag: Rohbau

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 140.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. November 2021; Fertigstellung: ca. Juli 2022

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
14. Oktober 2021 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: http://www.hamburg.de/bauleistungen/

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“. 

Hamburg, den 24. September 2021

Die Finanzbehörde 1279

Öffentliche Ausschreibung

a) Bezirksamt Hamburg-Mitte 
Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg, Deutschland 
+49 40 4 28 54-3938 
+49 40 4 27 90-1539 
vergabestelle@hamburg-mitte.hamburg.de

b) Öffentliche Ausschreibung [VOB]

c) Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen.

d) Bauleistung

e) 22117 Hamburg-Billstedt

f) Maßnahme: Veloroute 8 – Bündnis für den Radverkehr

Leistung: Veloroute 8 – Teilmaßnahme M6.1a Billsted-
ter Hauptstraße zw. Reclamstraße und Billstedter Müh-
lenweg

Vergabe-Nr.: BAM_VOB_2-Ö/2021
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Veloroute 8 – Teilmaßnahme M6.1a Billstedter Haupt-
straße zw. Reclamstr. u. Billstedter Mühlenweg

Straßenbauarbeiten:

Bituminöse Schicht aufbrechen Nebenfläche 2700 m²

Boden lösen und entfernen 2650 m²

Fahrbahn gem. Bk 10 herstellen ca. 9000 m²

Busbetonflächen herstellen 215 m²

Nebenflächen herstellen ca. 4500 m²

Bordsteine aus Beton ausbauen 2020 m²

Bordsteine aus Beton einbauen 560 m

Bordsteine aus Naturstein einbauen 2050 m B

ussonderborde einbauen 36 m

Straßenabläufe herstellen 23 St

Straßenentwässerungsleitung DN 300 – DN 500 her-
stellen 790 m

Schächte aus Betonfertigteilen herstellen 25 St

Speichersiel DN 1000 herstellen 42 m

Sedipipe herstellen 1 St

Lamellenklärer herstellen 1 St

Sonderschächte aus Betonfertigteilen herstellen 3 St

Auslassbauwerk herstellen 1 St

Bäume liefern und einbauen 16 S

g) Entfällt

h) Entfällt

i) Beginn der Ausführung: 15. November 2021

Fertigstellung der Leistung spätestens am 30. Oktober 
2022

j) Nebenangebote sind nicht zugelassen.

k) Mehrere Hauptangebote sind zulässig.

l) Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfü-
gung unter:

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/DownloadTenderFiles.ashx? 

subProjectId=eCQ1JYNokE4 %253d

Fragen und Antworten während des Verfahrens wer-
den ebenfalls auf der Ausschreibungsplattform bekannt 
gemacht; ein Versand per E-Mail ist nicht möglich.

m) Entfällt

n) Der Teilnahmeantrag ist nach Maßgabe der lit. c) im 
verschlossenen Umschlag (bzw. elektronisch) mit kor-
rekter Auftragsbezeichnung des Auftraggebers einzu-
reichen.

Der Teilnahmeantrag muss etwaige durch Nachunter-
nehmer auszuführende Leistungen angeben. Auf 
gesondertes Verlangen sind dazu Nachweise und Anga-
ben zum von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt 
vorzulegen.

o) 19. Oktober 2021, 11.00 Uhr 
8. Dezember 2021

p) Elektronische Angebote sind einzureichen unter:

„http://www.bieterportal.hamburg.de“

q) Deutsch

r) Niedrigster Preis

s) Entfällt

t) siehe Vergabeunterlagen

u) siehe Vergabeunterlagen

v) Die Rechtsform der Bietergemeinschaft nach der Auf-
tragserteilung muss eine gesamtschuldnerisch haftende 
Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter 
sein.

w) Präqualifizierte Unternehmen führen den Eignungs-
nachweis durch ihren Eintrag in die Liste des „Vereins 
für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.“ (sog. 
Präqualifikationsverzeichnis).
Beim Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesonder-
tes Verlangen deren Präqualifikation nachzuweisen.
Nicht Präqualifizierte Unternehmen haben als vor-
läufigen Eignungsnachweis bestimmte Eigenerklärun-
gen auf dem gesonderten Formblatt „Eignung“ der 
Vergabeunterlagen abzugeben. Von den Bietern der 
engeren Wahl sind die Eigenerklärungen auf Verlan-
gen durch (ggf. deutschsprachig übersetzte) Bescheini-
gungen zu bestätigen.
Darüber hinaus sind zum Nachweis der Eignung wei-
tere Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A im Wege eines 
Einzelnachweises zu machen. Die Angaben zu einzel-
nen Eignungsnachweisen sind dem Formblatt „6-030 
Eignung“ den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
siehe Vergabeunterlagen

x) Bezirksamt Hamburg-Mitte 
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt  
– Dezernent D4 
Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg 
Telefon:+49 4 28 54 34-21 22 
Telefax: +49 4 27 90 838

Hamburg, den 27. September 2021

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte 1280

Offenes Verfahren
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB OV 185-21 CR
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Zubau AU, Lehrer und Mensa, Bödermannsweg 2  
in 22453 Hamburg Bauauftrag: Heizung
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 140.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Oktober 2022; Fertigstellung: ca. April 2023
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
26. Oktober 2021 um 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter:   
http://www.hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
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direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 28. September 2021

Die Finanzbehörde 1281

Offenes Verfahren
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB OV 182-21 SW
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Zubau AU, Lehrer und Mensa, Bödermannsweg 2 in 22453 
Hamburg Bauauftrag: Estrich
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 76.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Dezember 2022;  
Fertigstellung: ca. Februar 2023
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
26. Oktober 2021 um 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter:   
http://www.hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 28. September 2021

Die Finanzbehörde 1282

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB OV 176-21 IE

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Zubau AU, Lehrer und Mensa, Bödermannsweg 2  
in 22453 Hamburg Bauauftrag: Sanitär

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 95.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Oktober 2022; Fertigstellung: ca. Mai 2023

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
26. Oktober 2021 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter:   
http://www.hamburg.de/bauleistungen/

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 28. September 2021

Die Finanzbehörde 1283

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB OV 175-21 AS

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Zubau AU, Lehrer und Mensa, Bödermannsweg 2  
in 22453 Hamburg Bauauftrag: Trockenbau

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 153.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. November 2022; Fertigstellung: ca. April 2023

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
26. Oktober 2021 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
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Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter:   
http://www.hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie fin-
den die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 28. September 2021

Die Finanzbehörde 1284

Öffentliche Ausschreibung
1) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 

auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:
Universität Hamburg 
Mittelweg 124, 20148 Hamburg, Deutschland 
+49 40239512234 
strategischereinkauf@uni-hamburg.de

2) Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO):
Öffentliche Ausschreibung [UVgO]

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

4) Entfällt
5) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leis-

tungserbringung
Glasfaser-Anschlusskabel und -Komponenten

Die Universität Hamburg ist mit mehr als 40.000 Stu-
dierenden und ca. 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern die größte Forschungs- und Ausbildungsein-
richtung Norddeutschlands.
Um die Deckung mit Glasfaser-Anschlusskabeln und 
-Trunkkabeln sicherzustellen, beabsichtigt die Univer-
sität Hamburg eine Rahmenvereinbarung nach § 15 
UVgO abzuschließen.
Ort der Leistungserbringung: 20146 Hamburg

6) Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung (§ 22 
UVgO):
Angebote können abgegeben werden für
Los-Nr. 1  
Trunkkabel – Komponenten Reichle de Massari
Beschreibung: Lieferung der Trunkabelkomponenten 
von Reichle de Massari.
Los-Nr. 2  
Glasfaser-Anschlusskabel
Beschreibung: Lieferung von  
Glasfaser-Anschlusskabeln

7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):
Nebenangebote sind nicht zugelassen

8) Bestimmungen über die Ausführungsfrist
Vom 1. November 2021 bis 31. Oktober 2027
Laufzeit von 1 Jahr mit Option auf 5-malige Verlänge-
rung um jeweils ein Jahr

9) Elektronische Adresse, unter der die Vergabeunterla-
gen abgerufen werden können oder die Bezeichnung 
und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen 
abgibt oder bei der sie eingesehen werden können
Die Unterlagen zum Verfahren UHH_2021029_ÖA 
stehen unter folgendem Link zur Verfügung: 

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/DownloadTenderFiles.ashx? 
subProjectId=IXMdKmVf %252fAw %253d

10) Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist
Teilnahme- oder Angebotsfrist:  
14. Oktober 2021, 9.00 Uhr 
Bindefrist: 18. November 2021

11) Entfällt
12) Entfällt
13) Entfällt
14) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in 

den Vergabeunterlagen genannt werden (§ 43 UVgO):
Wirtschaftlichstes Angebot:  
Freie Verhältniswahl Preis/Leistung 
Preis-/Leistungsverhältnis ( %): 50/50

Hamburg, den 24. September 2021

Universität Hamburg 1285
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Verhandlungsverfahren

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VgV VV 032-21 BK

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Ersatzneubau eines Schulgebäudes mit Zweifeldsporthalle 
sowie Umbau eines Fachklassengebäudes am Standort 
Ehestorfer Weg in Hamburg

–  Los 1 (HLS): Technische Ausrüstung 
gem. §§ 53 HOAI ALG 1-3 und 8

–  Los 2 (ELT): Technische Ausrüstung 
gem. §§ 53 HOAI ALG 4-5 und 6

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 410.000,– Euro

Laufzeit des Vertrags: 36 Monate je Los

Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge:
18. Oktober 2021 um 14.00 Uhr

Kontaktstelle: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Einkauf/Vergabe
einkauf@gmh.hamburg.de
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen 
Veröffentlichungsplattform unter: 
http://www.hamburg.de/lieferungen-und-leistungen/

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
sie unter: 
https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen

TEILNAHMEANTRÄGE UND ANGEBOTE KÖNNEN 
AUSSCHLIESSLICH ELEKTRONISCH ABGEGEBEN 
WERDEN.

Hamburg, den 20. September 2021

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 1286

Offenes Verfahren

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VOB OV 047-21 LG

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags:
Neubau Mensa, Weusthoffstraße 95 in 21075 Hamburg

Bauauftrag: GU-Leistung

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 3.398.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich:
Beginn: ca. Dezember 2021 bis ca. Oktober 2022

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote:
19. Oktober 2021 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Einkauf/Vergabe
einkauf@gmh.hamburg.de
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen Ver-
öffentlichungsplattform unter: 
http://www.hamburg.de/bauleistungen/

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
Sie unter: 
https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 21. September 2021

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 1287
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